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VORWORT

Das vorliegende Buch setzt meine Geschichte der juristischen Methodenlehre 
(Recht als Wissenschaft, 2. Auflage 2012) fort. Ihre Grundidee, daß der jeweilige 
Rechtsbegriff auch die Methodenlehre prägt, bewährt sich meines Erachtens 
gerade auch beim Blick auf die Rechtstheorie der beiden deutschen Diktaturen.

Meinen Kollegen Hans-Peter Haferkamp (Köln) und Bernd-Rüdiger Kern 
(Leipzig) danke ich für die Hilfe bei der Beschaffung schwer greifbarer DDR-
Literatur, Herrn Kollegen Gottfried Gabriel (Jena/Konstanz) für wertvolle Hin-
weise auf die Geschichte der Logik in der DDR.

Dem Verlag C.H.Beck gilt mein Dank für die Aufnahme der Schrift in sein 
Verlagsprogramm und ganz besonders wieder Herrn Hans-Dieter Burneleit für 
seine engagierte Betreuung.

Tübingen, Ostern 2016 Jan Schröder
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In memoriam Hans Hattenhauer (1931–2015)
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